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  Buxtehude, 9.02.2005

In dem Rechtsstreit 

der Frau Özlem Yesildal, Kauffrau, Rebhuhnweg 55, 40001 Düsseldorf,

Klägerin und Widerbeklagte,

· Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Feld, Wald & Wiesen, Hinterm Berg 10, 34576 Buxtehude –

und

der Frau Eva Günder, Gladbacher Str. 3, 40215 Düsseldorf

Drittwiderbeklagte

g e g e n

Frau Judith Ricken, Werner-Hellweg, 44585 Bochum,

Beklagte und Widerklägerin.

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Best Mauer Eichwald & Partner in Düsseldorf -

bestellen wir uns nach Rücksprache mit Frau Yesildal und Frau Günder auch zu Prozessbevollmächtigten der Drittwiderbeklagten. Wir werden in der mündlichen Verhandlung beantragen

die Widerklage abzuweisen.

Im Übrigen nehmen wir nach Rücksprache mit unserer Mandantin unsere Klage vom 24. Januar 2005 teilweise zurück (§ 269 Abs. 1 ZPO). Dies berücksichtigt die berechtigte Rüge der Gegenseite, dass unsere Mandantin im Hinblick auf ihre Schadensminderungspflicht als Ersatzwagen eine niedrigere Fahrzeugklasse (entsprechend Mercedes 300 SL) hätte anmieten müssen. In Bezug auf die Miete des Ersatzwagens wird nur noch ein Teilbetrag iHv 1.000.- € (an Stelle der bisher angestrebten 1.500.- €) eingeklagt, was den Mietkosten für ein Modell der Klasse 300 SL entsprochen hätte. Da die Klägerin MwSt erstattet bekommt, macht sie die MwSt selbst nicht als Schadensersatz geltend (§ 249 Abs. 2 S. 2 BGB). Wir werden deshalb in der mündlichen Verhandlung beantragen

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 5.000,00 € zuzüglich Zinsen i. H. v. 5 % über dem Basiszinssatz p. a. seit dem 15.12.2004 zu zahlen. 

Zur Sach- und Rechtslage im Übrigen:

I.

Der gegnerische Schriftsatz vom 31. Januar 2005 enthält überwiegend Behauptungen, die frei erfunden und/oder in sich widersprüchlich sind. 

Zum Unfallhergang

Es kann wohl nun zunächst als unstreitig gelten, dass sich an der Kreuzung Mühlenstrasse/ Neubrückstrasse ein Rückstau aus Richtung Parkhaus gebildet hatte, des Weiteren, dass sich Frau Günder in diesen Rückstau einreihte und, als sie die Kreuzung erreichte, rechts in die zum Parkhaus führende Spur abbog. Des Weiteren ist unstreitig, dass die Beklagte an der Stelle mit dem Schild „Vorfahrt beachten“ stand, ihr also besondere Vorsicht oblag. Weiterhin ist unstreitig, dass die Beklagte anstrebte, sich in die Reihe der vor dem Parkhaus auf Einfahrt wartenden Autos einzureihen, und sie dazu bei kräftiger Beschleunigung ihres Fahrzeugs die Gegenfahrspur nach links überquerte, wobei es zur Kollision des Fahrzeugs der Beklagten mit dem linken Kotflügel des Fahrzeugs der Klägerin kam. Des weiteren geht aus dem (im Übrigen sehr detailverliebten) Vortrag der Beklagten hervor, dass die Beklagte den Fahrtrichtungsanzeiger nicht betätigt hat, als sie die zwei Fahrspuren (Gegenverkehr, Einbiegespur, die in die Neubrückstraße führt) überquerte. 

Soweit es den Unfallhergang betrifft, ist damit allein streitig, ob unsere Mandantin und Drittwiderbeklagte die Beklagte dazu veranlasst hat, vor ihr (durch zügiges Beschleunigen) in die Schlange stehender bzw. sich im Schritttempo auf das Parkhaus zu bewegender Fahrzeuge einzubiegen. 

Wenn die Beklagte behauptet, die Fahrerin hätte die Beklagte gesehen „und gab dieser eindeutige Handzeichen begleitet mit der Betätigung der Lichthupe“ und die Klägerin  habe zustimmend mit dem Kopf genickt, so ist dies schlicht unzutreffend.

Unzutreffend ist zudem, dass Frau Günder unvorhergesehen das Fahrzeug der Klägerin beschleunigt und das Fahrzeug der Beklagten gerammt haben soll. Vielmehr war  das Fahrzeug der Klägerin nicht in Bewegung, als es von der Beklagten am linken Kotflügel gerammt wurde.

Beweis: Zeugnis des Herrn Schrimpf, LL.M.€, Pickadilly-Circus 3, M63G78 London (England); Parteivernehmung der Klägerin und der Drittwiderbeklagten

Herr Schrimpf konnte diesen Vorgang deshalb besonders gut beobachten, weil er gerade die Mühlenstrasse in Richtung Landgericht gehend überquerte. Die Beklagte hätte ihn bereits fast überfahren. Wohl völlig erschreckt über ihre nahezu-Kollision, verstärkt durch ihren Alkoholkonsum, zog sie hektisch nach vorne um schnell von Herrn Schrimpf wegzukommen. Herr Schrimpf hat als renommierter englischer Anwalt auch durchaus etwas zu verlieren, wenn ihm der Vorwurf der Falschaussage angehängt würde. Seine Aussage ist deshalb absolut glaubhaft und glaubwürdig. Der von der Gegenseite aufgebrachte Zeuge Herr RiLG Makoski konnte dagegen den Unfallhergang gar nicht gesehen haben. Denn der 11.11.2004 ist, was die Sitzungstätigkeit der Gerichte betrifft, ein normaler Sitzungstag seiner Kammer. An einem solchen Termin hat auch der Anwalt Wiesen der Klägerin teilgenommen. 

Herr Makoski, der als überzeugter Karnevalist ohnehin nicht gerne am 11.11.2004 an Sitzungen teilzunehmen schien, nutzte die Gerichtspause von 11.00 Uhr bis 11.05 Uhr, um nachzusehen, „was es draußen mit dem Lärm und dem Menschauflauf auf sich habe.“ Insofern kann Herr Makoski den eigentlichen Unfallhergang (und damit auch etwaige Vorschäden am Automobil) nicht gesehen haben, sondern allenfalls Vorgänge nach dem Unfall beschreiben.

Dagegen muss der Aussage unserer Mandantin, Frau Günder, besonderes Gewicht zugemessen werden, die bestätigen kann, dass sie keinesfalls die Lichthupe betätigt oder sonstwie signalisiert hat, dass die Beklagte sich doch vor ihr einreihen möge. Des Weiteren wird sie bestätigen können, dass die Klägerin auch nicht mit dem Kopf genickt hat. Denn Frau Günder ist nicht bei der Klägerin angestellt, oder sonst wie von ihr abhängig. Als Frau Günder als Zeugin seitens der Klägerin benannt wurde, konnten hingegen die von der Gegenseite plötzlich „aus der Tasche gezogenen“ Schadenspositionen, die ihre Widerklage angeblich begründen, nicht vorhergesehen werden. 

Darüber hinaus ist die Darstellung des Unfallhergangs aber auch unrealistisch. Es bedarf zweier Hände, um zugleich die Lichthupe zu betätigen und zu winken. Der Normalfahrer lässt nicht zugleich das Steuerrad los um zu winken, und zu blinken. Darüber hinaus erforderte eine solche Handlung eine besondere Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit, die ein Normalfahrer angesichts der Anspannung in einer dichten Verkehrslage mit zahlreichen, ausgelassen feiernden fußgängerischen Passanten nicht aufbringen wird.

Soweit sich die Gegenseite auf ein angebliches Gutachten beruft, um den Schadensablauf nachzuweisen, ist dieser Gutachter im Bezirk des Landgerichts Düsseldorf bislang nicht in Erscheinung getreten. Er ist gleichfalls kein gerichtlich bestellter Gutachter. Es liegt deshalb nahe, dass der Gutachter nach dem Prinzip „Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing“ verfahren ist. Wir regen an, die Aussagen des vermeintlichen Gutachters durch eine persönliche Befragung im Rahmen einer Beweisaufnahme zu überprüfen, und bitten das Gericht, insofern eine Vereidigung des vermeintlichen Gutachters vorzunehmen. Sollte die Gegenseite nicht willens oder in der Lage sein, den Gutachter in den Gerichtssaal zu bekommen, so spräche vieles für die Unglaubwürdigkeit der Behauptung, aus dem Schaden ließe sich der Unfallhergang zweifelsfrei konstruieren. Alternativ regen wir an, einem von uns veranlassten Gegengutachten zuzustimmen und der Beklagten aufzugeben, uns Zugang zu dem KFZ als Beweismittel zu gewähren. 
Wir mögen – colorandi causa – schließlich noch darauf hinweisen, dass die Beklagte aller Lebensweisheit nach dennoch anstrebte um 11.11 Uhr den Hoppeditz zu begrüßen. Dies entspräche zumindest der karnevalistischen Tradition.

Zur Alkoholisierung der Beklagten

Zunächst ist anzumerken, dass unsere Mandanten den als Zeugen vorgeschlagenen Herrn Bühlmeier nicht am Unfallort gesehen haben, und er sich auch nicht anerboten hat, seine Adresse zu hinterlassen. Es liegt nahe, dass sich die Gegenseite den Umstand zu Nutze macht, dass sich zum Unfallzeitpunkt viele Passanten in der Gegend aufhielten, um zusätzliche Zeugen zu erfinden. 

Des Weiteren ist aber auch die Darstellung in sich widersprüchlich. Es ist unklar, wie eine Person, die eine Joch-Bein-Stauchung, die typischerweise stark blutet, erlitten haben will, ein Glas Wodka trinken kann. Ausweislich der einschlägigen und schmerzhaften Erfahrungen des Anwalts Wiesen wirkt sich eine Joch-Bein-Stauchung sehr nachteilig auf die Fähigkeit aus, Schluckreflexe zu steuern. Dies deshalb, weil das Schlucken eine Entlüftung voraussetzt, die über die Nasennebenhölen erfolgt. Diese Entlüftung ist ausgeschlossen, wenn die Nasennebenhöhlen durch das Blut innerhalb der Nase verstopft sind. Dazu läuft bei dem Versuch, etwas zu trinken, das in der Nase angesammelte Blut in die Kehle und Rachen des Trinkenden. An Stelle von Wodka tränke der Verletzte dann überwiegend schwerfließendes Blut, was zu Würgereizen führt. Es ist deshalb offensichtlich, dass die Gegenseite entweder in Bezug auf einzelne Schadensersatzpositionen, oder die Behauptung, sie habe nachträglich Alkohol konsumiert, die Unwahrheit sagt. Den Umständen entsprechend liegt es nahe, dass letzteres zutrifft. Wir regen an, das Gericht möge den Wahrheitsgehalt des Vortrags der Beklagten insofern gutachterlich überprüfen lassen.

Schließlich entspräche es einem typischen Trinkerverhalten, sich zur Überwindung des Schocks über einen Unfall auf die Hilfe eines Zehntel-Liters hochprozentigen Wodkas zu verlassen. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass die Beklagte noch über erheblichen Restalkohol verfügte. Nur insofern könnte auch der genaue Alkoholisierungsgrad wesentlich werden. Auch insofern ist die Darstellung der Beklagten unzutreffend. Der Alkoholgehalt im Blut der Klägerin betrug 0,84 pro-Mille, nicht 0,48 pro-Mille, wie dargestellt. 

Beweis: Zeugnis des Polizeioberwachtmeisters Stefan Geiger, zu laden über seine Dienststelle, Postadresse: Polizeipräsidium Düsseldorf, Jürgensplatz 5-7, Düsseldorf

Der Versuch der Gegenseite, Herrn Geiger auf Seite 2 ihres Schriftssatzes als rheinischen Jecken im Polizistenkostüm darzustellen, ist unbeachtlich. Dies schon deshalb, weil die Gegenseite auf Seite 3 ihres Schriftssatzes sich auf die Sachkunde eben dieses Zeugen in Bezug auf die Wirkung von 0,1 Liter Wodka auf den Blutgehalt der Beklagten beruft. Darüber hinaus belegt allein schon die Ladungsadresse des Zeugen, dass er Polizist ist. Anderslautende Schreiben des Polizeipräsidenten hat dieser nach telefonischer Rückfrage bei der zuständigen Stelle niemals verfasst.
Zu den unserer Mandantin entstandenen Schäden

An dem Wahrheitsgehalt unserer Darstellung wird festgehalten. Herr Makoski kann aus besagten Gründen (Sitzungstätigkeit zur Zeit des Unfalls) nicht Zeuge des Unfallhergangs selbst gewesen sein, also auch Vorschäden an dem Fahrzeug nicht bestätigen. Es besteht darüber hinaus kein Anlass, die anerkannte Mercedes-Werkstatt Bonzen der Urkundenfälschung und der Beihilfe zum Betrug zu verdächtigen. Eine solche Verhaltensweise wäre angesichts der geringen Schadenssummen und in Anbetracht zu dem guten Ruf des Autohauses ökonomisch auch völlig unsinnig. 
Zu den der Beklagten angeblich entstandenen Schäden

Nach dem oben dargestellten Vorgang steht fest, dass unsere Mandanten mit den der Beklagten enstandenen Schäden nichts zu tun haben. Hilfsweise möchten wir dennoch aber auf einige Ungereimtheiten aufmerksam machen.

Zunächst ist der Antrag der Widerklage unzulässig. Es ist nicht Sache der Parteien, das Schmerzensgeld festzusetzen, sondern Sache des Gerichts. Dies berücksichtigt der Antrag der Widerklage unzureichend. Weiterhin kann der Gesetzesbegründung zum Zweiten Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften entnommen werden, dass der Gesetzgeber einer Zubilligung eines Schmerzensgeldes für HWS-Schleudertraumen generell sehr zurückhaltend gegenüber steht. 

Beweis: Gesetzesbegründung zum Zweiten Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften, behandelt bei Christian Huber, in: Dauner Lieb/Heidel/Lepa/Ring, Das Neue Schuldrecht, Heidelberg 2002, § 16 Rn. 6, 46.

Des Weiteren wird bezweifelt, dass das Schmerzensgeld der Höhe nach angemessen ist. Die Beklagte wird aufgefordert, den Schweregrad der HWS-Schleuderverletzung gutachterlich nachzuweisen.
Was die sonstigen angeblichen Verletzungen der Beklagten angeht, stehen diese im Widerspruch zu ihrem sonstigen Vorbringen. Auf den Widerspruch zwischen der Joch-Bein-Stauchung und dem angeblichen Wodka-Trinken wurde bereits hingewiesen. Das schließt nicht aus, dass Dr. Brinckmann dennoch um 16.15 Uhr eine Joch-Bein-Stauchung bei der Beklagten feststellen konnte. Denn am 11.11.2004 befinden sich zahlreiche weitere alkoholisierte Personen in der Stadt, mit denen es unkompliziert zu Schlägereien kommen kann.

Beweis: Stefan Geiger (s.o.)

Insofern besagt also das Attest des Dr. Brinckmann nicht, dass die Joch-Bein-Stauchung durch den Unfall hervorgerufen wurde. Für ein anderes verursachendes Ereignis spricht zudem, dass ein Joch-Bein-Bruch extrem schmerzhaft ist und stark blutet. Eine Behandlung bis um 16.15 Uhr aufzuschieben, verstieße nicht nur gegen allen gesunden Menschenverstand, sondern auch die typische Abfolge von Unfallhergängen, wonach es nach offensichtlichen Verletzungen sofort zu einer Behandlung des Verletzten kommt, insbesondere wenn, wie im vorliegenden Fall, die Polizei zum Unfallort gerufen wird. 

Außerdem scheint eine Krankschreibung für über einen Monat für eine Choreographin, mithin einer Person, die Tanzformationen erfindet und mit der Tanzgruppe einstudiert, diese aber nicht selbst aufführt, völlig unangemessen. Daraus folgt zugleich, dass der angestrebte Schadensersatz wegen Einkommenseinbußen unangemessen hoch ist.

Des Weiteren ist völlig unklar, warum die Aufführung der Tanzgruppe um 13.00 Uhr ausfallen musste. Das muss keinesfalls geschehen, wenn die Choreographin fehlt. Es ist nicht ihr Job zu tanzen, sondern im Vorfeld zu koordinieren. Außerdem gibt die Beweislage nicht her, dass der Auftritt tatsächlich ausgefallen ist. Der Unfall geschah um 11.00 Uhr, die Beklagte hat sich erst um 16.15 Uhr bei Dr. Brinckmann eingefunden. Es spricht alles dafür, dass es zum Auftritt der Blauen Funken gekommen ist. Insofern ist der Vortrag der Beklagten unschlüssig. Der Unfall kann jedenfalls nicht zu den genannten Schadenspositionen geführt haben.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Berechnung der Steuerberaterin zwei entscheidende Defizite aufweist. Erstens handelt es sich nur um eine Umsatz- nicht eine Ertragsermittlung. Letztere ist aber für die Berechnung des Schadens zu Grunde zu legen. Der Umsatz liegt regelmäßig weit über dem Ertrag. Das Wort „Einkommen“ besagt nichts anderes, da es - untechnisch verwendet – bei einem Selbständigen beide Bedeutungen haben kann. Zweitens fehlt eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Erlöse in 2004. Da die Beklagte – wie gesagt – Choreographin ist, kann sie auch Geld verdienen, wenn sie nicht tanzt. Die Höhe des Verdienstausfalles ist somit nicht nachgewiesen.

Zum Vorwurf der „Bereicherungsabsicht“ unserer Mandantin

Wir verwehren uns nachträglich gegen die Unterstellungen der Gegenseite. Wenn die Gegenseite behauptet, die Klägerin sei in einem ähnlich gelagerten Fall am 18.6.2004 rechtskräftig vom Landgericht Düsseldorf verurteilt worden, so ist dies unzutreffend. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das angebliche Urteil inhaltlich einen anderen Fall und ein anderes Fahrzeug betrifft. Von daher wäre es allein schon nicht wesentlich für den hier zu entscheidenden Fall. 

Darüber hinaus ist das Urteil eine Fälschung, aber eine denkbar schlechte: Eine Rechtssache, die einen Unfallschaden im März 2004 betrifft und deshalb im Mai 2004 erhoben wird, erhielte nicht ein Aktenzeichen 245/04, sondern ein erheblich höheres Aktenzeichen aus 2004. 

Des Weiteren ist eine Beweisaufnahme über eine am 12. Mai 2004 anhängig gemachte Klage keinesfalls am 23. Mai 2004 möglich, denn dies bedeutete, dass – selbst wenn die Beklagte die Klageerwiderung am gleichen Tag abgesendet hätte, an dem sie die Klageschrift erhalten hatte – die Rechtssache seitens des Gerichts unmittelbar nach Eingang der Klageerwiderung zum Termin genommen würde – eine angesichts der Arbeitsbelastung der Gerichte und der mangelnden Dringlichkeit des beschriebenen Sachverhalts völlig unvorstellbare Reaktion des Richters – und gleichzeitig beide Parteien auf die Ladungsfrist verzichteten. Weiterhin fehlen  dem Urteil alle Echtheitsnachweise. Weder enthält das Urteil das Landeswappen, noch den Verkündungsvermerk des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle noch die Unterschrift des Richters.

Außerdem sind in Düsseldorf Anwaltsnotare nicht zulässig. Die für Düsseldorf geltende Regelung des so genannten „rheinischen Notars“ war dem Fälscher wohl nicht geläufig. Auch die Büroadresse unserer Sozietät ist falsch wiedergegeben.

Nach alledem ist wohl als erwiesen anzusehen, dass dieses Urteil eine Fälschung ist. Wir weisen die Anwälte der Gegenseite insofern auf den Straftatbestand des § 267 Abs. 1 StGB hin.

Nur ergänzend mögen wir darauf hinweisen, dass unklar ist, woher die Anwälte der Gegenseite dieses Urteil in der Form, wie vorgelegt, haben wollen. Sie sind ausweislich des Rubrums nicht an dem Rechtsstreit beteiligt gewesen. Unbeteiligte Dritte erhalten dagegen nur geschwärzte Urteilsabschriften. 

Dennoch ist zutreffend, dass es an dem besagten Tag zu einem Unfall zwischen den genannten Parteien gekommen ist. Allerdings haben sich die Parteien gütlich geeinigt. Dieser Unfall war der Anlass, dass sich die Klägerin von ihrem alten Auto trennte, und den neuen – und angesichts der noblen Kundschaft – standesgemäßen Mercedes erwarb. Die Behauptung, der Mercedes sei viele Jahre alt, trifft somit nicht zu, ist aber auch für den hier zu entscheidenden Fall unwesentlich.

II.

Zur Rechtslage erübrigen sich viele Worte. Unstreitig hat der Betrieb des Kraftfahrzeugs der Beklagten zum Schaden an dem KFZ der Klägerin geführt. Die Gegenseite wendet nicht ein, dass höhere Gewalt vorgelegen habe. Des Weiteren haben sowohl die Klägerin, als auch die widerbeklagte Fahrerin des Fahrzeugs jede nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet, so dass eine Betriebsgefahr von diesem Fahrzeug nicht ausging. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die alkoholgeschwängerte (§ 24a StVG), rücksichtslose (§ 1 StVO), der Vorwartsregelung zuwiderlaufende (§§ 8 Abs. 2 iVm 41 Abs. 2 b) StVG) und hektische (§ 1 StVO) Fahrweise der Beklagten , sowie das Abbiegen ohne Nutzung des Fahrtrichtungsanzeigers (§ 9 Abs. 1 StVG) den Schaden ganz überwiegend verursacht. Allein schon deshalb tritt eine eventuelle von dem Fahrzeug der Klägerin ausgehende Betriebsgefahr zurück. Nicht einwenden kann die Beklagte indes, dass die Widerbeklagte sich nicht auf ihre sehr eigenwillige und unvorhersehbare Fahrweise eingestellt hat. Denn es kann einem sich grob verkehrswidrig verhaltenden Unfallbeteiligten nicht zugute kommen, dass der andere sich nicht auf seinen groben Verstoß eingestellt hat (BGH, NJW 1982, 1756). 

Aus den gleichen Gründen ist auch der Ersatz des der Beklagten entstandenen Schadens (dessen Höhe im einzelnen oben bestritten wird) ausgeschlossen und damit die Widerklage unabhängig von unserem Zulässigkeitseinwand (siehe oben) jedenfalls unbegründet. Denn keinen Ausgleich erhält, wessen Verursachungsanteil und/oder Schuld so stark überwiegt, dass der des anderen Beteiligten demgegenüber zurücktritt (BGH, NZV 1996, 272).

Äußerst hilfsweise wenden wir zum Schmerzensgeldanspruch ein, die Kammer möge die Rechtsprechung zur Bagatellschwelle beim immateriellen Schadensersatz berücksichtigen (BGH, NJW 1992, 1043). Die Rechtsordnung sollte keine Mimosen züchten. 

Was die Ersatzkosten für die Brille angeht, berücksichtigt die Beklagte unzureichend, dass nach dem zweiten Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften MwSt nur dann als Posten in der Schadensersatzrechnung anzusetzen ist, wenn diese MwSt tatsächlich aufgewandt wurde (§ 249 Abs. 2 S. 2 BGB, vgl. dazu BGH NJW 2004, 1943). Da die Beklagte aber lediglich einen Kostenvoranschlag als Nachweis ihres Schadens einreicht, ist das nicht der Fall.

Schließlich ist jedenfalls die Höhe der Zinsforderung unberechtigt. Frau Eva Günder ist als Privatperson gefahren.

III.

Wir weisen darauf hin, dass wir den Gerichtskostenvorschuss iHv 408 € am Tag der Erhebung der Klage bei der Gerichtskasse eingezahlt haben. Dies war aus unserem Schriftsatz vom 24.1.2005 nicht ersichtlich. 

Da die Widerklage streitwerterhöhend (§ 45 Abs. 1 GKG) wirkt, möchten wir anregen, dass die Kammer von einer Behandlung der Widerklage absieht, bis die Gegenseite den Gerichtskostenvorschuss geleistet hat.

Mit kollegialen Grüßen

Gez. 

Feld

Wald

Wiesen, 

Rechtsanwälte

Anlage  K 4:

Sevent Automobile – Gut und Günstig

Heinrich-Heine-Allee 567

D – 40237 Düsseldorf

Tel: 0211 – 6000000

Fax: 0211 – 678000

An

Frau Özlem Yesildal

Rebhuhnweg 55

Düsseldorf

Düsseldorf, 1.2.2005

Sehr geehrte Frau Yesildal,

Gerne bestätigen wir Ihnen, dass die Bereitstellung eines KFZ, Typ Mercedes 300 SL, serienmäßige Ausstattung, vom 22.11.2004 bis 1.12.2004, alle Kilometer frei, sie 1.000 € (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer iHv 16%) gekostet hätte.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Gez. Meier

Sevent Automobile




